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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Samstag den 29 Nov. 1800.

Gesetzgebender Rath, 19. Nov.
Fortsetzung.

Beschluß des Berichts der Finanzcommißion, über den

Entwurf eines Zollsystems.

WaS nun die Ausführbarkeit dieses Zollsystems in
dem gegenwärtigen Zustand Helvetiens belnft, so kann

zwar Ihre staatswtrlhschaftliche Commißion Ihnen
nicht bergen, daß es elwaS gewagt ist, für ein so klci.

neS Land wie Helvetieu, dess.n Handel, Transit - und

Fàkalàshandct ist, in einem Zeitpunkt, wo sowohl

die Grenzen als die äusser» Staaten, die dasselbe um-

tingeln sollen, noch unbestimmt flnd, ein neues Zoll,
system ausstellen und behaupte» zu wollen: allein an-

beiseits ist ebenfalls nicht zu längnen, daß die Fort-
daucr des jetzigen Zollsystems höchst bedenklich und

nachlheilig ist; daß serner der Finanz- und Handels;»,
stand Helvetiens ein zweckmäßiges, mit den Lokalbe-

dürfnissen nicht im Widerspruch stehendes Zollsystem

dringttidft bedarf, und daß es endlich höchst wichtig
ist, über diesen Gegenstand sich Angaben und Ersah-

rung zu sammeln, um dadurch desto eher im Stande

zu seyn, im Fall des Friedens theils ein dauerhaftes

und gutes Zollsystem ausstellen, und in allfälligen Hand-
lungstraktatcn mit gründlicher Sachkemuniß das wahre

Interesse des Staats besorgen und sichern zu können.

Da nun der Vvllz. Rath wahrscheinlich dieser eben

berührten Rücksichten wegen, so sehr auf schleunige

Festsitzung eines allgemeinen Gränzzollsystems dringt,
so will die siaatswirthschastliche Commißion gerne ihre

Zweifel über diesen Gegenstand bey Seite lege», und

also zu einem Versuch hierüber auralhen; nur aber

muß sie ihrer Ueberzeugung gemäß, darauf antragen,
daß sich der gesetzgebende Rath nicht selbst mit der

Bestimmung der für den vorliegenden Entwurf uucnt.

Quartal. Den 8 Fmnäre IX.

berhchen Modifikationen befasse, und überhaupt nicht in
den mannigfaltigen Derail dieses grossen Gegenstandes
eintrete, sondern dies« beyden Arbettcn der Vollziehung
überlasse.

Der Gang den die staatswirthschastliche Commis,
sion hierüber für zweckmäßig hält, wäre folgender:

Die Vollziehung sollte der Gesi-tzgebung einen Ent-
wucf der Hauprgrundsätze eines einzuführende« Zollsy.
stems, zur gesetzlichen Nat.sikalion vorlesen. Auf diese

Grundsätze hm, würde die Vollziehung das große weit,
läufige Gebäude, mit Benutzung aller nur mächchew
kaufmännischen Lotalkennrnissen Helvetiens ansoaucn,
und nöthig stabenden Falls, «mch in Ausübung brin,
gen. Auf dies. Art könnten baun dietmiqen Verdcsth.

ruugen und Ausnahmen weiche die Erfahrung alszwck«
mäßig darstellen würde, sogleich vou der Vollziehung
aus, bestimmt werden» ohne daß durch Berathung in
der Gesetzgebung, über die Zuläßlgkeit lolcher Modi»
fikationen, dieselben verzögert und dadurch den einzelnen

Zweigen der Handlung vielleicht sehr empfindliche Nach-
theile verursacht würden. Erst dann wann durch Er.
fahrung belehrt, dieses Zollsystem gehörig msdistzirt
und mit diesen Modifikationen als bewährt erfunden

wurde, dann erst tritt der Fall ein, allen Theilen des

Zollsystems die gesetzliche Sanktion zu erlheilen, und als«

keine andern Abänderungen in demselben mehr juzu.
lassen, als solche, die die reife und lang'amere Prü.
sung der Gesetzgebung guthcissen würbe. Um nun vie-

sen Gang in diesim Geschäft zu erzielen, rath Ihnen
B. Gesetzgeber, Ihre Commißwu folgende Botschaft an

die Gesetzgebung an.
B 0 tfcha st.

B. Vollz. Räthe! Der gesetzgebende Rath hat den

von B. Roguin Lahmpe verfertigten Eàurs eines atlge'

meinen Zolltarifs und Zollgesetzdnchs für Helvetica,



den der chevorige Voll,. Ausschuß der damaligen Ge-

fttzgebung im Juni d. I. vorschlug und den Sie selbst

schon im August dem gesetzgebenden Räch dcingendst an-

empfohlen haben, m reisse Erwägung gezogen.

Der gesetzgebende Rath läßt der gründlichen Kennt-
niß des Zollwesens und zum Theil selbst der allgcmci-

iiern Handlungsverhällmssc Hclvcticns, die indem vor-
liegenden Entwurf entHallen ist volle Gerechtigkeit wi-
Verfahren, allein anderseits kau» derselbe Ihnen, B.
Vvllz. Räthe, doch nicht verhehlen, daß die Ausfuhr-
barkeit dieses Enlwurss sowohl, als die schuldige Sorge
für die Sicherung aller vorhandenen, dem Staat im

Ganzen betrachtet, nicht nachlhciligcn Haudlungsver-
hällnisse verschiedener Theile der Republik gegen die an-

grenzenden Staaten, beträchtliche Modifikationen nnv

Lokalausnahmen in diesem Zollsystem unentbehrlich noth-

wendig machen, und daß eben so die Erfahrung welche

die Ausstellung dieses Zollsystems an die Hand geben

wird, bald schleunige Verbesserungen einzelner Detail.
Verfügungen desselben, als unausweichlich zeigen dürste.

Da nun aber der gesetzgebende Rath überzeugt ist, daß

jene ersodcrlichcn Modifikationen und Lokalausnahmcn,
die auf die genaueste Kenntniß der mercantilischen Vcr-
Hältnisse der verschiedenen Theile Helveliens gegründet

seyn sollen, nicht leicht von ihm selbst ausgehe» können,

und anterseils glaubt, daß diejenigen Verbcssirungcn,

welche erst Folge der Erfahrung seyn werden jedesmal

schleunig bewerkstelligt werden müssen, und also nicht

wohl der langsameren Berathung der Gesetzgebung un,

tcrworffen werden dürssen, bis Helvetic:: im Fall ist, ein

bleibendes, seinen äusseren und inneren Verhältnissen

durchaus anpassendes Zollsystem durch das Gesetz auf-

gestellt zu sehen, so sendet der gesetzgebende Ralh Ihnen
B-Voll; Rälhc, dcn bcmcldtcn Enlwurfmit de» hierauf
dezughabendcn Bittschriften, die dem gcfitzgebenden Rath
eingekommen find, zur Bewirtung der erforderlichen

Modifikationen, zurück, und überläßt es Ihrer Klug-

heit, ob Sie nicht eher in den gegenwärtigen Umstän-

den, der Gesetzgebung nur allgemeine Grundsätze über

tus Zollwesn zur Sanction vorzulegen gut finde», um

dann die weitläufige» Detailverordnungcn die so leicht

schleunige..Verbesserungen bedürssen möchten, »och so

lange von der Vollziehung aus zu bestimmen, bis Sie
die Erfahrung und die Umstände in Stand setzen wer«

den der Gesetzgebung ein bleibendes und nur noch

in ansserordeullichrn Fällen zu modificircndes Zollsystem

zur. Prüfung und, Ratifikation vorzulegen.

B c ylagen.
Bittfchrist der Müller von Praroman, Distr. de la

Roche, klagen über einen a» den Sladllhvren von Frey-
bürg bestehenden Zoll.

Bittfchrist von Kanflenten aus dem Argau, welche
über eine» dort bestehenden Tabakzoll Klage führen.

Bittfchrist von Mezger» aus dem Canlon Bafel,
die sich über einen Vichzoll zwischen Bern und Bafel
beklagen.

Bittschrift der Munizipalität von Milde im Lcman,
wider die Emsuhrvcrbotte fremder Weine, von Seile
der Vcrwaltungskamiucr.

Die Difcnßion über den Bericht der Polizeyeommis-

fion, betreffend den Gefctzvorfchlag über Polizcy der

Wirthshäuser und Pintcnschenken, wird fortgcfczt.
Die Militaircommißlon erstattet über die Organi-

sation der Kriegszucht - Kriegs - und Revisions - Räthe
einen neuen Bericht, der für ; Tage auf den Caiiz-

leylifch gelegt wird.
Folgende Botschaft des V. Raths wird verlesen :

„B. G. Die grundlosen Gerüchte der Trennung des

Cantons Leman vo» der helvetische» Republik, hab n

die angefchsossenen 20 Zuschriften von verschiedenen

Gesammtheiten und viele» einzelnen Bürgern uliterzeich,

»et, veranlaßt. Alle enthalten die fcyerlichste Erklärung

gegen diese Trennung, und die entschiedensten Wünsche,

mit Helvctien vereinigt zu bleiben "
»Diese bestiiuten Aeusserungen, in welchen der ächte

Schweizerin:» unverkennbar ist, sind jedem Vaterlands-
sremid zu wichtig und schätzbar, als daß sie nickt

mit eben den Gcfimmngen aufgenommen und geivür-

digt werden sollten j die sie erzengt haben. "
Mil Vergnügen verordnet der gesetzgebende Rath

die Verzeichnung dieser Behörden und Bürger in sei'

nem Protokoll. Sie find folgende:
Combremont le petit, Munizipalität.
Dcnezy, verschiedene Gemcindsbürger.
Hcnniez, dcßgleiche».

Hcrmanchez, desgleichen.

Lausanne, Munizivaliiäl und drey andere von vielen

Bürgern dortiger Gcgendt
Montaubion und Chardonncz, viele Bürger.
Ouchy und Cour, sämmtliche Bewohner.
Abbaye de Rossange, desgleichen.

Sottens, Bürger und Emwohner.
Sarsens, Municip. und Gemeinbsbürger«

Seventies, Gemeinde».
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Tschcrliz mit Gumocns unv andere umliegende Ort.

.schalten.
Traitorrens, sämmtliche Burger.

Dillars Bramand, Municipalität.

Visars Mcndraz, Bürger unv Einwohner.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Crim.

Desigg. Com., die bereits mit diesem Gegenstand de-

ausuagt ist, gcwie,cn:

B. G. Der Voll;. Rath übersendet Ihnen bey.

liegende an sie gerichtete Zuschrift deö Cantvnsgerichts

?om Canton Thurgau/ worinn es sich gegen die Be-

schuldigungcn, als habe eS in Beurtheilung des Gu-

glichen Criminalprc;csses wesentliche Fehler sowohl in

der Form als in der Sache selbst begangen, zu recht-

fertigen sucht. "
Die CtinnnalgefetzgebnngZcommißion räth die Bitt-

sehnst von Barbara Hvrcsbcrgcr ad L'enberg bey Rohr-

dach, welche die völlige-Legitimation ihrer Tochter

gleichen Namens begehet, abzuweisen, weil gar keine

Gründe angegeben sind, auf welche diese Bewilligung

ertheilt werten könnte. Angenommen. »

Die gleiche Commißion erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

Die Commißion über das bürgerliche Gefetzbuch,

der Sie die Bittschrift von Maria Rouge, Hebamme zu

Lausanne, welche die Legitimation ihrer Tochter, Maria
Ladreyt verlangt, damit diese von ihr erden und sie dieselbe

zu sich nehme» könne, zugewiesen haben, tragt Ihnen an,

über diese Bittschrift nicht einzutreten, weil sie nur

einfache Legitimation verlangt und ihr das Gesetz vom

2«. Christm. 1798 diese schon gestaltet und ihr erlaubt

ihre Tochter zu ihrer Erdin einzusetzen, in so fern sie,

nach den Besitzen ihres Orts, keine andern Nolhcrben

ab intestat hat, und weil ihr kein Gesetz wehet diese

ihre Tochter zu sich zu nehmen.

Die Petilioncncommißion berichtet über folgenden

Gegenstand:
Die 4 Rirchgemeinden Avano, Novaggis, Astano

unv Br no mit Fcscoggia im Distr. Lauts, bitten den

Gg. Rath, sie von der Entrichtung einer jährlichen

Fcudalbcschwcrdc, Primitz genannt, desreycn zu wollen,

welche dieselben dem Probst und Chorherr» von Agno

bis jezt entrichtet haben und für welche wirklich diese

Gemeinden gerichtlich angesucht werden. Die Com-

knißion, in Erwägung, daß tas Besitz v. 20 Dec. 99

bestimmt, daß die Pciniitze» noch fernerhin und auf

gleichen Fuß wie ehedem bezahlt werde» sollen; in Er-

wägung auch daß die Sache schon wirklich vor dem

Richter schwebt, räth in das Begehren nicht einzu-

treten. Angenommen.
Das Gutachten der Crimiiialgcfctzgebiings-Commißioisi

über die durch die neuen Gesetze gemilderten Straffen
bereits vorher beurtheilt gewesiner Verbrecher, wird
in Berathung genommen. (S. dasselbe S. 705. >

Auf den Antrag ter Cwilgefctzg. Commißion wird'
folgender Gesitzvvrschiag angcnommcn:

Der gesetzgebende Rath — nach Verlesung der Bot.'
fthast des Vollz. Raths vom 7. November und der

Bittschrift des B- Zoh. Affolter von Leutzigen im C.

Bern, der die Erlaudmß begehrt, siiner verstorbenen

Frauen Bruders Tochter, Maria Aerni von Bitzwnl
im C. Solvthurn zu heyrathcn, und nach Anhörung

seiner Commißion üdcr die bürgerliche» Rechte —
In Erwägung, daß bisdahin, hin und wieder in

der Echweitz, dergleichen Ehen obrigkeitlich bewilligt
worden — beschließt:

Dem Bürger Johann Affolter von Leutzigen ist er.

laubt, siiner verstorbenen Frauen Bruders Tochter

zu hcyraihen.

Die Botschaft des Vollz. Raths über die ersten'

Erfolge der Senvung des B. Glaire nach Paris (die'
wir bereits lieferten S. 75c) wird verlesen.

Beylagen zu dem Bericht über die Staats-
rechnnngcn. (S. Stück 1-7.)

Ausgaben.
XV.

Rechnung des-Schatzamts überandie
Ver w alt u u g s k a m mern bezahlte S u m-

men zu Zahlungen an die Cantons,'
b e a m t e n.

May bis Dec. g798.

An die V. Kammer v. Atgau.

— — Baden.

— — Bern.
.— — Oberland.

— — Basel.

— — ' Leman.

I.
16,000
,6 000
16 000
16 000

l 6 000

2g,000
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